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Besetzung 
 Einzelrichter Basil Cupa, 

mit Zustimmung von Richterin Chiara Piras, 

Gerichtsschreiberin Youlo Wujohktsang. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Afghanistan,   

vertreten durch MLaw Simone Heutschi,  

Rechtsschutz für Asylsuchende,  

Beschwerdeführer,   

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration SEM, 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Ver-

fahren); Verfügung des SEM vom 27. März 2023 /  

N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Der Beschwerdeführer suchte am 18. Januar 2023 in der Schweiz um Asyl 

nach. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der europäischen Fingerab-

druck-Datenbank (Zentraleinheit EURODAC) ergab, dass er am 14. Januar 

2023 in Kroatien registriert worden war.  

B.  

Die Vorinstanz ersuchte die kroatischen Behörden am 26. Januar 2023 um 

Übernahme des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 13 Abs. 1 der Verord-

nung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehö-

rigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf inter-

nationalen Schutz zuständig ist (Neufassung; ABl. L 180/31 vom 29. Juni 

2013; nachfolgend: Dublin-III-VO). Die kroatischen Behörden stimmten der 

Übernahme des Beschwerdeführers am 25. März 2023 zu. 

C.  

Im Rahmen des rechtlichen Gehörs vom 25. Januar 2023 zur möglichen 

Zuständigkeit Kroatiens für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungs-

verfahrens beziehungsweise zur Wegweisung dorthin erklärte der Be-

schwerdeführer, ein Schlepper habe ihn über die Grenze von Bosnien nach 

Kroatien gebracht, danach sei er zu Fuss weiter. Die kroatische Polizei 

habe ihn aufgegriffen, als er in einen Zug habe einsteigen wollen. Zusam-

men mit einer Gruppe von etwa 35 Personen habe man ihn mit Gewalt in 

einem Gefangenentransporter an einen unbekannten Ort gebracht. Auf der 

Polizeistelle habe er seine Fingerabdrücke abgeben müssen. Die Polizei 

habe ihn wie einen Verbrecher behandelt und sei respektlos gewesen. Es 

seien ihm Wegweisungspapiere ausgehändigt worden, mit der Androhung, 

man werde ihn in das vorherige Land zurückschicken, falls er wieder auf-

tauchen würde. Er würde auf keinen Fall dorthin zurück, sondern in der 

Schweiz bleiben wollen. Zu seinem Gesundheitszustand führte er aus, 

dass es ihm gut gehe, doch nachts, wenn er Stress habe, er nicht einschla-

fen könne. 

D.  

Mit Verfügung vom 27. März 2023 (eröffnet am 29. März 2023) trat das 

SEM in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf das 

Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein, ordnete seine Überstellung 

nach Kroatien an, forderte ihn auf, die Schweiz am Tag nach Ablauf der 
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Beschwerdefrist zu verlassen und beauftragte den Kanton B._______ mit 

dem Vollzug seiner Wegweisung. Gleichzeitig verfügte es die Aushändi-

gung der editionspflichtigen Akten und stellte fest, einer allfälligen Be-

schwerde gegen den Entscheid komme keine aufschiebende Wirkung zu. 

E.  

Gegen den vorinstanzlichen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 

5. April 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte, 

die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuwei-

sen, auf sein Asylgesuch einzutreten und das Asylgesuch in der Schweiz 

durchzuführen, eventualiter sei die Sache zur vollständigen Feststellung 

des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei-

sen; subeventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, individuelle Zusiche-

rungen von den kroatischen Behörden einzuholen bezüglich des Zugangs 

zum Asylverfahren sowie Unterbringung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht 

beantragte er, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu gewäh-

ren. Zudem seien die Vorinstanz und die Vollzugsbehörden im Rahmen 

von vorsorglichen Massnahmen unverzüglich anzuweisen, bis zum Ent-

scheid über das vorliegende Rechtsmittel von jeglichen Vollzugshandlun-

gen abzusehen. Des Weiteren beantragte er die Gewährung der unentgelt-

lichen Prozessführung unter Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvor-

schusses. 

F.  

Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 6. Ap-

ril 2023 in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 Abs. 3 AsylG). Gleichen-

tags setze der Instruktionsrichter mit superprovisorischer Massnahme den 

Vollzug der Überstellung per sofort einstweilen aus. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 6 AsylG). 

1.2. Gemäss Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungs-

gericht zur Beurteilung von Beschwerden auf dem Gebiet des Asyls zu-

ständig und entscheidet über diese in der Regel endgültig (vgl. Art. 83 Bst. 

d Ziff. 1 BGG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerdeführung legiti-

miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte 
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Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 

VwVG). 

2.  

2.1. Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2. Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwerde-

instanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht 

auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). 

3.  

Die Beschwerde erweist sich – wie im Folgenden zu zeigen ist – als offen-

sichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren einzelrichterlicher Zustän-

digkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer 

zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines Schrif-

tenwechsels und mit summarischer Begründung, zu behandeln ist 

(Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG). 

 

4.  

4.1. Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Weg-

weisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). 

4.2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III 

(Art. 8–15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO). Im Fall eines sogenannten Aufnahmeverfah-

rens (engl.: take charge) sind die in Kapitel III genannten Kriterien in der 

dort aufgeführten Rangfolge anzuwenden. 

4.3. Ein Abgleich der Fingerabdrücke des Beschwerdeführers ergab, dass 

dieser am 14. Januar 2023 in Kroatien daktyloskopisch erfasst wurde. Die 

kroatischen Behörden stimmten dem Gesuch des SEM um Übernahme am 

25. März 2023 gestützt auf Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO zu. Die 
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Zuständigkeit Kroatiens zur Durchführung des Asyl- und Wegweisungs-

verfahrens ist somit grundsätzlich gegeben. 

5.  

5.1. Erweist es sich als unmöglich, eine antragstellende Person in den ei-

gentlich zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche 

Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahme-

bedingungen für Antragstellende in jenem Mitgliedstaat systemische 

Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder 

entwürdigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der EU-Grund-

rechtecharta (ABl. C 364/1 vom 18. Dezember 2000) mit sich bringen, ist 

zu prüfen, ob aufgrund dieser Kriterien ein anderer Mitgliedstaat als zu-

ständig bestimmt werden kann. Falls kein anderer Mitgliedstaat als zustän-

dig bestimmt werden kann, wird der die Zuständigkeit prüfende Mitglied-

staat zum zuständigen Mitgliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-

VO). 

5.2. Abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat 

beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn 

er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prü-

fung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO). Dieses soge-

nannte Selbsteintrittsrecht hat das SEM obligatorisch auszuüben, wenn die 

Überstellung der betroffenen Person in den an sich zuständigen Mitglied-

staat zu einer Verletzung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Schweiz 

führen würde (vgl. BVGE 2015/9 E. 8.2.1). Zudem kann das SEM das Asyl-

gesuch gemäss Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 

(AsylV 1, SR 142.311) aus humanitären Gründen auch dann behandeln, 

wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre. Bei 

dieser Entscheidung kommt dem SEM ein Ermessensspielraum zu und 

das Bundesverwaltungsgericht setzt sein eigenes Ermessen nicht an des-

sen Stelle (BVGE 2015/9 E. 7.6 und E. 8.1). 

5.3. In einem jüngst ergangenen Referenzurteil hielt das Bundesverwal-

tungsgericht fest, es sei nicht davon auszugehen, das Asylverfahren und 

die Aufnahmebedingungen in Kroatien wiesen systemische Schwachstel-

len im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO auf. Es bestätigte 

damit seine seit dem Referenzurteil D-1611/2016 vom 22. März 2016 be-

stehende Praxis der grundsätzlichen Zulässigkeit von Dublin-Überstellun-

gen nach Kroatien sowohl in "take-charge-" (Aufnahme) als auch 

"take-back-" (Wiederaufnahme) Verfahren (Urteil E-1488/2020 vom 

22. März 2023 E. 9.5 [zur Publikation vorgesehen]). Ferner hielt das 
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Gericht fest, der Verdacht eines – angesichts der Situation in Kroatien auf 

den ersten Blick nicht unbegründeten – Gefährdungszusammenhangs zwi-

schen Push-backs und Dublin-Rückkehr lasse sich aufgrund der verfügba-

ren Informationen und Erkenntnisse nicht erhärten (siehe a.a.O. E. 9.4.4). 

Zum heutigen Zeitpunkt bestünden keine genügenden Anzeichen, die be-

fürchten liessen, Dublin-Rückkehrende würden ohne Eröffnung und Durch-

führung eines Asylverfahrens aus Kroatien rechtswidrig ausgeschafft. 

Noch weniger sei aufgrund dieser Ausgangslage davon auszugehen, dass 

dies systematisch geschehe. Angesichts der verfügbaren Informationen 

seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach Take-Charge-Konstellatio-

nen diesbezüglich anders zu beurteilen wären als Take-Back-Verfahren, 

beziehungsweise dass für die erste Kategorie eine erhöhte Gefährdung 

von Abschiebungen ohne Durchführung eines Asylverfahrens bestehe 

(siehe a.a.O. E. 9.4.4). Im Ergebnis sei davon auszugehen, dass Gesuch-

stellende, welche gestützt auf die Dublin-III-VO nach Kroatien überstellt 

würden, Zugang zum dortigen Asylverfahren erhielten. Insbesondere be-

stehe keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, die Überstellten würden der 

Gefahr einer Verletzung ihrer aus dem Refoulement-Verbot fliessenden 

Rechte ausgesetzt (vgl. a.a.O. E. 9.5). 

Von einer Überstellung ist bei dieser Ausgangslage nur in Ausnahmefällen 

abzusehen, wenn Gesuchstellende substantiiert darzulegen vermögen, 

dass die generelle Annahme in ihrem konkreten Fall nicht zutrifft. 

5.4. Die Schilderungen des Beschwerdeführers zur Gewaltanwendung 

durch Beamte in Kroatien fallen pauschal und wenig detailliert aus. Seine 

Vorbringen in Bezug auf allfällige Gewalterlebnisse genügen vorliegend 

deshalb nicht, um die grundsätzliche Vermutung umzustossen, wonach 

Kroatien seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen eines Asyl-

verfahrens nachkommt. Folglich besteht vorliegend für die Anwendung von 

Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO kein Platz. 

5.5. Auch ist es nach dem Gesagten nicht angezeigt, die Vorinstanz dazu 

zu verpflichten, bei den kroatischen Behörden individuelle Garantien be-

treffend Zugang zum Asylverfahren und Unterbringung einzuholen (vgl. Ur-

teil des BVGer E-4341/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 7.3.5). Die Rügen 

der unvollständigen und unrichtigen respektive nicht aktuellen Ermittlung 

des Sachverhalts im Zusammenhang mit den Aufnahmebedingungen in 

Kroatien und dem dortigen Asylsystem sind nicht stichhaltig, weshalb von 

einer Rückweisung zu weiteren Sachverhaltsabklärungen abzusehen ist 

(vgl. BGE 136 I 229 E. 5.3 zur antizipierten Beweiswürdigung). 
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6.  

Schliesslich ist zu prüfen, ob das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 

erster Satz Dublin-III-VO auszuüben ist. 

6.1. Der Beschwerdeführer führt an, er sei in Kroatien von der Polizei ge-

waltvoll, respektlos und wie ein Verbrecher behandelt worden. Er vermag 

jedoch nicht darzutun, dass die ihn bei einer Rückführung nach Kroatien 

zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Ver-

letzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Bei einer allfälligen vorüberge-

henden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen 

könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine 

Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur 

Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationa-

len Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf 

die geltend gemachten Misshandlungen seitens der kroatischen Polizei. Im 

Übrigen steht dem Beschwerdeführer die Möglichkeit offen, die vor Ort tä-

tigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. 

6.2. Demnach ist weder rechtsgenüglich dargetan noch ersichtlich, inwie-

fern humanitäre Gründe einen Selbsteintritt der Schweiz gebieten würden. 

Die Vorinstanz hat ihr Ermessen korrekt ausgeübt. Damit erweist sich auch 

die Rüge, die Vorinstanz habe ihre Abklärungen nicht begründet und ihre 

Begründungspflicht sowie weitere Teilgehalte des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör verletzt (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV), als unbehilflich.  

7.  

Im Ergebnis ist die Schweiz weder völkerrechtlich verpflichtet, auf das Asyl-

gesuch einzutreten, noch liegen humanitäre Gründe vor, die einen Selbst-

eintritt nahelegen würden. Die Vorinstanz ist demnach in Anwendung von 

Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Be-

schwerdeführers eingetreten und hat korrekterweise seine Wegweisung 

nach Kroatien angeordnet. 

8.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Mit heutigem Urteil 

fällt der am 6. April 2023 angeordnete Vollzugsstopp dahin und das Gesuch 

um Erteilung der aufschiebenden Wirkung wird gegenstandslos. 
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9.  

9.1. Die gestellten Begehren erweisen sich als aussichtslos, weshalb das 

Gesuch um unentgeltliche Prozessführung abzuweisen ist (Art. 65 Abs. 1 

VwVG). 

9.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer-

deführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– 

festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kos-

ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR173.320.2]). 

10.  

Dieses Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). 

(Dispositiv nächste Seite)  
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2.  

Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird ab-

gewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Basil Cupa Youlo Wujohktsang 

 

 

Versand: 

 


